
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1.1 Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Weiteren: Lieferungen) sind die 
beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als die micronex GmbH (im Weiteren: Lieferant/en) ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 
 
1.2 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Weiteren: Unterlagen) 
behält sich der Lieferant seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte 
uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferanten 
Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferant nicht erteilt wird, 
diesem unverzüglich zurückzugeben; gleiches gilt für Kopien von Unterlagen. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten 
zugänglich gemacht werden, wenn der Lieferant eine Verschwiegenheitserklärung mit dem 
Dritten unterzeichnet hat. 
 
1.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. Durch zumutbare 
Teilleistungen verursachte Mehrkosten trägt der Besteller. 
 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
2.1 Die Preise verstehen sich ab Werk, ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 
2.2 Zahlungen haben auf das vom Lieferant angegebene Bankkonto zu erfolgen. 
2.3 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. Rechtskräftig festgestellten Forderungen stehen auch solche 
Forderungen gleich, die in einem gerichtlichen Verfahren oder in einem Verfahren, das einem 
Gerichtsverfahren gleichsteht, entscheidungsreif sind. 
 
3. Verlängerter Eigentumsvorbehalt 
 
3.1 Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferanten bis zur 
Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Zahlungsansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferanten zustehen, die 
Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferant auf Wunsch 
des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 
 
3.2 Der Besteller darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
veräußern, solange er nicht im Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware nicht verpfänden 
oder sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Lieferanten gegen seine 
Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des 
Bestellers bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine 
Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und 
Ansprüche auf Versicherungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen 
aus Kontokorrent tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Unfang an den 
Lieferanten ab. Der Lieferant nimmt diese Abtretung an. Der Besteller darf diese an uns 
abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für den Lieferanten 
einziehen, solange diese Ermächtigung nicht widerrufen ist. Das Recht, diese Forderung selbst 
einzuziehen wird hindurch nicht berührt; allerdings wird die Forderung nicht selbst geltend 
gemacht und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Sofern sich der Besteller vertragswidrig 
verhält, insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug kommt, kann 
der Lieferant vom Besteller verlangen, dass dieser die abgetretenen Forderungen und die 
jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitteilt und den 
Lieferanten alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die zur Geltendmachung der 
Forderung erforderlich sind. 
 



3.3 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird für den 
Lieferanten vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die 
nicht dem Lieferanten gehören, so wird der Lieferant dennoch Miteigentümer der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive Umsatzsteuer) zu 
anderen Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, dem 
Lieferanten nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwirbt der 
Lieferant Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Rechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten 
Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise 
verbunden oder vermischt, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, sind 
sich der Besteller und der Lieferant darüber einig, dass der Besteller zur Verschaffung anteiligen 
Miteigentums an dieser Sache verpflichtet ist. Die Bereitschaft zur Erfüllung dieses 
Eigentumsübertragungsanspruches wird hiermit von Seiten des Bestellers bekundet. Der 
Lieferant nimmt die Übertragung bereits jetzt an. Das so entstandene Allein- oder Miteigentum an 
einer Sache wird der Besteller für den Lieferanten verwahren. Im Übrigen gilt für die durch 
Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermischung entstehende neue Sache das 
Vorstehende für die Vorbehaltsware entsprechend. 
 
3.4 Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist dem Besteller eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer 
von seinem Kunden vor Lieferung Bezahlung erhält (Vorkasse) oder unter der Bedingung leistet, 
dass das Eigentum auf den Endkunden erst dann übergeht, wenn dieser seine 
Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 
 
3.5 Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 
Besteller den Lieferant unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
3.6 Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant 
nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum 
Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit 
einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 
 
4. Fristen für Lieferungen; Verzug 
 
4.1 Die Erhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere 
von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen durch den Besteller voraus. 
 
4.2 Ist die Nichterhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, insbesondere. Mobilmachung, Krieg, 
Aufruhr, außergewöhnliche Naturereignisse oder auf ähnliche Ereignisse, z. B. Streik, 
Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen. 
 
4.3 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat 
Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch 
insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt 
den Vertragsparteien unbenommen. 
5. Gefahrübergang und Kosten der Lieferung 
 
5.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des 
Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der Lieferant berechtigt, die Art der Versendung 
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
 
5.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht jedoch die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 



Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Im Übrigen gelten für eine 
vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 
Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
 
5.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 
verzögert sich die Lieferung des Lieferanten aus anderen, vom Besteller zu vertretenden 
Gründen, ist der Lieferant berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 
Mehraufwendungen (insbesondere Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür wird eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 250,00 € pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. - 
mangels einer Lieferfrist - mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. 
 
5.4 Der Nachweis eines höheren Schadens und der gesetzlichen Ansprüche des Lieferanten 
(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) 
bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem 
Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass dem Lieferanten überhaupt kein oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
 
6. Entgegennahme 
 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht 
verweigern. 
 
7. Sachmängel 
 
Für Sachmängel haftet der Lieferant wie folgt: 
 
7.1 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferanten unentgeltlich 
nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist – ohne 
Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits 
im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. 
 
7.2 Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferant unverzüglich schriftlich zu rügen. 
 
7.3 Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- 
und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder 
später ein Mangel, so ist hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt 
die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der 
Besteller offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei 
Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 
 
7.4 Zunächst ist dem Lieferant Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 
gewähren. 
 
7.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche gemäß Art. XI – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern. 
 
7.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren 
Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 



Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
 
7.7 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport,- Wege- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen 
anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
7.8 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferant gemäß § 478 BGB (Rückgriff des 
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang 
des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferant gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner 
Nr. 8 entsprechend. 
 
7.9 Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Art. XI (Sonstige Schadensersatzansprüche). 
Weitergehende oder andere als die in diesem Art. VII geregelten Ansprüche des Bestellers gegen 
den Lieferanten und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 
 
8. Verjährung 
 
8.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
 
8.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen 
Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche 
Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei 
Arglist des Lieferanten (§ 438 Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei 
Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 
 
8.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für 
Schadensersatzansprüche des Bestellers - soweit diese nicht ausgeschlossen sind - 
ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
9. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 
 
9.1 Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu 
vertreten hat. 
 
9.2 Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung 
durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferant nicht voraussehbare 
Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder 
zusammen mit nicht vom Lieferant gelieferten Produkten eingesetzt wird. 
 
9.3 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VIII entsprechend. 
 
9.4 Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten Ansprüche des Bestellers 
gegen den Lieferanten und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind 
ausgeschlossen. 
 
 



10. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
 
10.1 Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass der Lieferant die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch 
beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen 
Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit 
nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
 
10.2 Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung 
oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferanten erheblich 
einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. 
Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferant das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach 
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch 
dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 
 
11. Sonstige Schadensersatzansprüche 
 
11.1 Schaden- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Weiteren: 
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
 
11.2 Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
12. Sonstiges 
 
Diesem Angebot liegt eine von Ihnen zugelassene bleihaltige Technologie zugrunde. Allerdings 
wird im Zuge der Technologieumstellung der Bauteilehersteller auch schon heute teilweise RoHs 
konformes Material angeliefert und eingesetzt. 
 
Durch die RoHs Umstellung anfallendes kundenspezifisches Restmaterial der bleihaltigen 
Technologie, wird Ihnen, falls nicht anderweitig zu verwerten, in Rechnung gestellt. Die 
Überleitung von verbleiter Technologie in RoHs Technologie muss in Abstimmung beider Häuser 
erfolgen. 
 
Bitte teilen Sie uns die für Sie notwendige Freigabeprozedur mit. Es ist zu beachten, dass es hier 
zu längeren Lieferfristen im Übergangszeitraum kommen kann. 
 
Der vereinbarte Preis ändert sich während der Laufzeit des zugrunde liegenden Vertrages 
automatisch wie folgt: 
Grundlage der Preisvereinbarung ist die zugrunde gelegte Kalkulation, welche Bestandteil der 
Preisvereinbarung ist. Soweit sich gegenüber dieser Kalkulation die Materialkosten um mehr als 
2 % erhöhen, wird der Preis neu berechnet. Statt der ursprünglich kalkulierten Materialkosten 
werden die tatsächlichen Materialkosten berechnet. Im Übrigen werden die Kosten der 
ursprünglichen 
 
Kalkulation übernommen. Der sich aus der Summe der erhöhten Materialkosten und der im 
Übrigen unveränderten Kostenpositionen errechnende erhöhte Preis gilt als vereinbart. 
 



Der Lieferant hat den Käufer spätestens mit der Rechnungslegung auf die erhöhten 
Materialkosten hinzuweisen. Der Käufer kann vom Lieferanten durch eine schriftliche 
Aufforderung die Offenlegung der geänderten Kalkulation und den Nachweis der erhöhten 
Materialkosten verlangen. 
 
Die Lieferung erfolgt gemäß Ihren Abrufen bzw. Einteilungen unter Beachtung der Losgrößen, 
spätestens jedoch bis zu unten angegebener Preisbindung. 
 
Um eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten und um die Kosten für den Materialanteil des 
Auftrags stabil halten zu können, bestellen wir das gesamte Material verbindlich bei unserem 
Lieferanten. 
 
Bei technischen Änderungen, Auslauf Ihrer Bestellung oder unumgänglichen Stornierungen 
erfolgt eine Verrechnung über die evtl. Restbestände, die sich aus kundenspezifischem Material 
und Verpackungseinheiten ergeben. 
 
Lieferterminverschiebungen von fest eingeteilten Kundenabrufen können 6 Wochen vor 
Liefertermin aufgrund von vollständig durchgeführter Materialdisposition nicht akzeptiert werden. 
 
Soweit keine anderen Bedingungen genannt sind, liegen diesem Angebot die „Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen“ der Elektroindustrie mit der Ergänzung des 
Eigentumsvorbehalts zugrunde. Einkaufsbedingungen gelten nur insoweit, als wir sie schriftlich 
bestätigen. Von uns erlangte Informationen werden, wenn sie nicht allgemein oder Ihnen auf 
andere Weise rechtmäßig bekannt sind, Dritten nicht zugänglich gemacht. 
 
Die Ausfuhr der Vertragsgegenstände kann der Genehmigungspflicht unterliegen. 
 
Micronex entwickelt und fertigt die Produkte auf der Grundlage internationaler Standards, wie z. 
B. IPC-A-600 (Abnahmekriterien für Leiterplatten) und IPC-A-610 (Abnahmekriterien für 
elektronische Baugruppen). 
 
Darüber hinaus gehende Anforderungen sind schriftlich in Form einer 
Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) zu regeln. Die Produktverantwortung für das gefertigte 
Teil bleibt in jedem Fall bei dem Entwickler oder Eigentümer sowie Vertreiber der Ware. 
 
13. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
13.1 Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches 
materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf (CISG). 
 
13.2 Ist der Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher - auch 
internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten Hannover. Der Lieferant ist jedoch auch berechtigt, Klage am 
allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu erheben. 
 
14. Verbindlichkeit des Vertrages 
 
Für den Fall, dass einzelne Abschnitte oder Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sind, steht dies der Wirksamkeit des Abschnitts oder der 
Klausel im Übrigen nicht entgegen. Die Parteien werden sich über den unwirksamen 
Regelungsgehalt ins Benehmen setzen und eine Regelung vereinbaren, die dem wirtschaftlich 
Gewollten am nächsten kommt. 
 
Die Wirksamkeit eines Individualvertrags wird durch die Unwirksamkeit einzelner Abschnitte oder 
Klauseln dieser AGB nicht berührt. 

[Ende Allgemeine Geschäftsbedingungen] 



Bestellbedingungen 
Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

1. Allgemeines 
 
1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten Lieferungen von 
Produkten und Leistungen des Lieferanten (nachfolgend: Vertragsgegenstand) annehmen oder 
diese bezahlen. 
 
1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Lieferungen und Leistungen des 
Lieferanten an uns bis zur Geltung unserer neuen Einkaufsbedingungen. 
 
2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen 
 
2.1 Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen 
bedürfen der Schriftform. Bestellungen und Lieferabrufe können auch durch 
Datenfernübertragung oder Telefax erfolgen. 
 
2.2 Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsabschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung des Einkaufs. Ziffer 2.1, Satz 2 bleibt unberührt. 
 
2.3 Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsschluss, insbesondere nachträgliche Änderungen 
und Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen - einschließlich dieser Schriftformklausel - sowie 
Nebenabreden jeder Art, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der schriftlichen Bestätigung 
des Einkaufs. 
 
2.4 Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, es wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 
 
2.5 Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zugang an, so sind 
wir zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe werden verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen fünf 
Arbeitstagen seit Zugang widerspricht. 
 
3. Lieferung 
 
3.1 Abweichungen von unseren Abschlüssen und Bestellungen sind nur nach unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung zulässig. 
 
3.2 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 
Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht Lieferung „frei Werk“ 
(DDU oder DDP gemäß Incoterms 2010) vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter 
Berücksichtigung der mit dem Spediteur abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand 
rechtzeitig bereit zu stellen. 
 
3.3 Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht etwas anderes 
vereinbart, so trägt der Lieferant vorbehaltlich abweichender Regelungen alle erforderlichen 
Nebenkosten wie beispielsweise Reisekosten, Bereitstellung des Werkzeugs sowie Auslösungen. 
 
3.4 Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sieht 
der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, der Einhaltung 
des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der termingerechten Lieferung 
oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern könnten, hat der Lieferant unverzüglich 



unsere bestellende Abteilung zu benachrichtigen. 
 
3.5 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht 
auf die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche; dies 
gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten Entgelts für die betoffene Lieferung 
oder Leistung. 
 
3.6 Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich 
zugestimmt oder sie sind uns zumutbar. 
 
3.7 Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, 
die von uns bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. 
 
3.8 An Software, die zum Produktlieferumfang gehört, einschließlich ihrer Dokumentation, haben 
wir neben dem Recht zur Nutzung in dem gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) das 
Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für eine 
vertragsgemäße Verwendung des Produkts erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch ohne 
ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen. 
 
4. Höhere Gewalt 
 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche 
Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse berechtigen uns - unbeschadet unserer 
sonstigen Rechte - ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit sie nicht von 
unerheblicher Dauer sind und eine erhebliche Verringerung unseres Bedarfs zur Folge haben. 
 
5. Versandanzeige und Rechnung 
 
Es gelten die Angaben in unseren Bestellungen und Lieferabrufen. Die Rechnung ist in einfacher 
Ausfertigung unter Angabe der Rechnungsnummer und sonstiger Zuordnungsmerkmale an die 
jeweils aufgedruckte Anschrift zu richten; sie darf nicht den Sendungen beigefügt werden. 
 
6. Preisstellung und Gefahrenübergang 
 
Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise frei Werk verzollt (DDP 
gemäß Incoterms 2010) einschließlich Verpackung. Umsatzsteuer ist darin nicht enthalten. Der 
Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware durch uns oder unseren Beauftragten 
an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 
 
7. Zahlungsbedingungen 
 
Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der Rechnung 
entweder innerhalb 20 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug 
ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware 
beziehungsweise Erbringung der Leistung. Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der 
Rechnungsprüfung. 
 
8. Mängelansprüche und Rückgriff 
 
8.1 Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Mangelfreiheit, insbesondere 
auch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Tauglichkeit. Wir sind berechtigt, den 
Vertragsgegenstand, soweit und sobald dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, 
zu untersuchen; entdeckte Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt. 
Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 
 
8.2 Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit 
nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. 
 
8.3 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. Dem Lieferanten 



steht das Recht zu, die von uns gewählte Art der Nacherfüllung unter den Voraussetzungen des 
§ 439 Abs. 3 BGB zu verweigern. 
 
8.4 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit 
der Beseitigung des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden Fällen, insbesondere zur 
Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese auf 
Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu lassen. 
Sachmängelansprüche verjähren in 2 Jahren, es sei denn, die Sache ist entsprechend ihrer 
üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden und hat dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht. Die Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche beginnt mit der Ablieferung des 
Vertragsgegenstands (Gefahrübergang). 
 
8.5 Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant außerdem von eventuell bestehenden Ansprüchen 
Dritter frei. Hinsichtlich Rechtsmängeln gilt eine Verjährungsfrist von 10 Jahren. 
 
8.6 Für innerhalb der Verjährungsfrist unserer Mängelansprüche instandgesetzte oder reparierte 
Teile der Lieferung beginnt die Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der 
Lieferant unsere Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat. 
 
8.7 Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen 
Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen. 
 
8.8 Nehmen wir von uns hergestellte und/oder verkaufte Erzeugnisse infolge der Mangelhaftigkeit 
des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes zurück oder wurde deswegen uns 
gegenüber der Kaufpreis gemindert oder wurden wir in sonstiger Weise deswegen in Anspruch 
genommen, behalten wir uns den Rückgriff gegenüber dem Lieferanten vor, wobei es für unsere 
Mängelrechte einer sonst erforderlichen Fristsetzung nicht bedarf. 
 
8.9 Wir sind berechtigt, vom Lieferanten Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im 
Verhältnis zu unserem Kunden zu tragen hatten, weil dieser gegen uns einen Anspruch auf 
Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat. 
 
8.10 Ungeachtet der Bestimmung in Ziffer 8.4 tritt die Verjährung in den Fällen der Ziff. 8.8 und 
8.9 frühestens 2 Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem wir die von unserem Kunden gegen uns 
gerichteten Ansprüche erfüllt haben, spätestens aber 5 Jahre nach Ablieferung durch den 
Lieferanten. 
 
8.11 Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, 
dass der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war, es sei denn, diese Vermutung ist 
mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. 
 
9. Produkthaftung und Rückruf 
 
Für den Fall, dass wir aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen werden, ist der Lieferant 
verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen frei zu stellen, sofern und soweit der Schaden durch 
einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht worden ist. In 
den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann, wenn den Lieferanten ein 
Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, 
trägt er insoweit die Beweislast. Der Lieferant übernimmt in vorstehenden Fällen alle Kosten und 
Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
10. Ausführung von Arbeiten 
 
Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werkgelände ausführen, haben die 
Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung zu beachten. Die Haftung für Unfälle, die diesen 
Personen auf dem Werkgelände zustoßen, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht durch 



vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurde. 
 
11. Beistellung 
 
Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behälter und Spezialverpackungen bleiben unser Eigentum. 
Diese dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Verarbeitung von Stoffen und der 
Zusammenbau von Teilen erfolgen für uns. Es besteht Einvernehmen, dass wir im Verhältnis des 
Wertes der Beistellungen zum Wert des Gesamterzeugnisses Miteigentümer an den unter 
Verwendung unserer Stoffe und Teile hergestellten Erzeugnissen sind, die insoweit vom 
Lieferanten für uns verwahrt werden. 
 
12. Unterlagen und Geheimhaltung 
 
12.1 Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen 
(einschließlich Merkmalen, die etwa übergebenen Gegenständen, Dokumenten oder Software zu 
entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange und soweit sie nicht 
nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen im eigenen 
Betrieb des Lieferanten nur solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für deren 
Verwendung zum Zweck der Lieferung an uns notwendigerweise herangezogen werden müssen 
und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser ausschließliches 
Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen - 
außer für Lieferungen an uns - nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Auf 
unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich 
angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen Gegenstände 
unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. Wir behalten uns alle 
Rechte an solchen Informationen (einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung 
von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz etc.) vor. 
Soweit uns diese von Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch 
zugunsten dieser Dritten. 
 
12.2 Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen und 
dergleichen, oder nach unseren vertraulichen Angaben oder mit unseren Werkzeugen oder 
nachgebauten Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst verwendet, 
noch Dritten angeboten oder geliefert werden. Dies gilt sinngemäß auch für unsere 
Druckaufträge. 
 
13. Erfüllungsort 
 
Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 
 
14. Allgemeine Bestimmungen 
 
14.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 
 
14.2 Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus 
Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Einkaufsbedingungen zugrunde liegen, ist Hannover 
. Wir sind weiter berechtigt, den Lieferanten nach unserer Wahl am Gericht seines Sitzes oder 
seiner Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsorts zu verklagen. 
 
14.3 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts und des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG). 
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